
Prüfungsvorschriften für die Trichinenschauer.

81.
Zur Untersuchung des ausländischen Fleisches auf Trichinen und zur Unterstützung der tier—

ärztlichen Sachverständigen bei der Finnenschau dürfen nur solche Personen amtlich verwendet werden,
welche die vorgeschriebene Prüfung bestanden haben.

82.
Die Prüfung ist vor einer von der Landesregierung zu bestimmenden tierärztlichen Amtsstelle

(Zentralstelle, beamteter Tierarzt usw.) abzulegen.

83.

Dem Gesuch um Zulassung sind beizufügen:
ein kurzer Lebenslauf,

der Nachweis, daß der Bewerber das 21. Lebensjahr vollendet hat,
ein amtliches Führungszeugnis,
der Nachweis, daß der Bewerber mindestens vierzehn Tage lang einen regelmäßigen
theoretischen und praktischen Unterricht in der Trichinen= und Finnenschau auf einem
öffentlichen Schlachthof unter Leitung eines die Fleischbeschau dort amtlich ausübenden
Tierarztes mit Erfolg genossen hat.

Die Ausbildung bei einer von der Landesregierung hierzu ermächtigten, mit den
erforderlichen Einrichtungen versehenen Zoll= oder Steuerstelle, bei welcher die Unter-
suchung von Fleisch durch einen amtlich die Fleischbeschau ausübenden Tierarzt stattfindet,
oder auf einem mit einer Hochschule in Verbindung stehenden tierärztlichen Institute kann
der Ausbildung auf einem Schlachthofe gleich geachtet werden.

Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuver-
lässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf die Ausübung des Berufs als Trichinenschauer dartun.

84.
Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfling alle für eine zuverlässige Ausübung der

Trichinenschau und eine zuverlässige Mitwirkung bei der Finnenschau erforderlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten besitzt.

Die Prüfung zerfällt in einen theoretischen und in einen praktischen Teil.

85.
Im theoretischen Teile der Prüfung soll der Prüfling die erforderlichen Kenntnisse nachweisen

1. über die Naturgeschichte der Trichinen und Finnen, und zwar insbesondere
a) die Eigentümlichkeiten des Baues der Trichine und der beim Schweine und Rinde

vorkommenden Finnen;
b) die Entwickelung und Ubertragung der Trichinen und Finnen auf Menschen und Tiere;

über die Veränderungen, welche diese Parasiten in der Muskulatur hervorrufen und erleiden;

über die Gebilde, welche mit Trichinen und Finnen verwechselt werden können;
über die Grundzüge der Lehre vom Bau des Körpers des Schweines sowie der Lehre

vom feineren Bau der Muskulatur;
über die Einrichtung und den Gebrauch des Trichinenmikroskops sowie über die An—
wendung der für die Trichinenschau erforderlichen Geräte und Zusatzflüssigkeiten;
über die auf die Trichinenschau bezüglichen gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen.

86.
Im praktischen Teile der Prüfung hat der Prüfling folgende Arbeiten innerhalb einer ange—

messenen Seit auszuführen:bei einem Schweine Entnahme der vorgeschriebenen Proben, Anfertigung der vorge-
schriebenen Präparate und Untersuchung derselben auf Trichinen;

W
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b) Untersuchung frischen und geräucherten trichinösen Fleisches und Bestimmung der darin
enthaltenen Trichinen;

c) Erklärung eines mikroskopischen Präparats mit den bei der Trichinenschau hauptsächlich
in Betracht kommenden Verunreinigungen, trichinenähnlichen Gebilden sowie mit den
wichtigsten Geweben in der Muskulatur; «

d) Untersuchung eines Schweines auf Finnen sowie Erkennung der in einem Fleischteil ent—
haltenen Finnen.

7.

Besteht der Prüfling die Prüfung, so erhält er ein Zeugnis über seine Befähigung zur Trichinen—
schau nach anliegendem Muster.

8 8.
Falls die Prüfung nicht bestanden ist, darf sie frühestens nach Ablauf von vierzehn Tagen

und höchstens zweimal wiederholt werden. Bei Mitteilung des Ausfalls der Prüfung ist dem Prüflinge
zu eröffnen, ob auch die praktische Ausbildung zu wiederholen ist.

88.
Die Trichinenschauer haben sich, sofern sie als öffentliche Trichinenschauer weiterhin tätig zu

sein wünschen, alle drei Jahre einer Nachprüfung vor einem hiermit beauftragten beamteten Tierarzte
zu unterziehen. Hierbei ist unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen in den §§ 4 bis 6 fest-
zustellen, ob der Prüfling in theoretischer und praktischer Hinsicht die behufs zuverlässiger Ausübung
der Trichinen= und Finnenschau erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt. «

Die Nachprüfung ist bereits nach zwei Jahren erforderlich und hat im vollen Umfange der
88 4bis 6 stattzufinden, wenn der Inhaber des Befähigungsausweises inzwischen als Trichinenschauer
amtlich nicht tätig gewesen ist.

Der Ausfall der Nachprüfung ist auf dem Befähigungsausweise von dem prüfenden Tierarzte
zu vermerken.

– 10. ,.-

Die Gebühren für die Prüfung sowie für jede Wiederholung derselben betragen sechs Mark.
Die Gebühren für jede Nachprüfung betragen vier Mark, im Falle des § 9 Abs. 2 sechs Mark.
Die Gebühren sind vor der Zulassung zur Prüfung oder Nachprüfung einzuzahlen.

E 11. ·

Iss Approbierte Arzte und Tierärzte sind zur Ausübung der Trichinenschau ohne besondere Prüfung
zuzulassen. .

Personen, welche zur Zeit des Erlasses dieser Vorschriften bereits ein Jahr lang an einem
öffentlichen Schlachthofe, bei welchem die Fleischbeschau unter tierärztlicher Leitung steht, oder bei einer
öffentlichen Fleischbeschau für eingeführtes Fleisch als Trichinenschauer amtlich tätig gewesen sind, können
bei tadelloser Dienstführung den Ausweis als Trichinenschauer ohne Prüfung erhalten, wenn sie vor
Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung dieser Vorschriften bei der zuständigen Behörde einen ent—
sprechenden Antrag stellen. Von den Nachprüfungen sind sie dadurch nicht entbunden.

8 12.
Personen, welche das Fleischergewerbe, den Fleisch- oder Viehhandel betreiben, dürfen als

Trichinenschauer nicht angestellt werden.

Die vorstehenden Prüfungsvorschriften sind gemäß Bekanntmachung vom 27. März 1903 (Zentral-
blatt S. 118) vom Bundesrat auf Grund des § 22 des Gesetzes, betreffend die Schlachtvieh= und Fleisch-
beschau, vom 3. Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 547) durch folgende Bestimmung ergänzt worden:

· " Personen, welche zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes die Befähigung zur

Ausübung der Trichinenschau auf Grund eines staatlich anerkannten Befähigungsausweises
bereits besitzen, sind von der Ablegung der Prüfung befreit, sofern die Erwerbung dieses
Befähigungsausweises unter Voraussetzungen und Bedingungen erfolgte, welche hinsichtlich
des geforderten Maßes der Kenntnisse und Fertigkeiten den Prüfungsvorschriften für das

Reich im wesentlichen entsprechen. Der Bundesrat bestimmt, welche bisher geltenden
landesrechtlichen Vorschriften über die Erteilung von Befähigungsausweisen als diesen
Anforderungen entsprechend anzusehen sind.
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Befähigungsausweis.

Herrn gFgeboren am in.

Kreis (Bezirk usw) wohnhaftzu..........................·.........................·............·... wird hiermit

bescheinigt, daß er von dem Unterzeichneten aum.. 9 19 .. in der theoretischen

und praktischen Trichinen- und Finnenschau auf Grund der Prüfungsvorschriftenvom

geprüft worden ist und diese Prüfung bestanden hat.

Ort und Datum.

Dienststempel. Unterschrift mit Amtsbezeichnung.

§ 9 der Prüfungsvorschriften für die Trichinenschauer lautet:

Die Trichinenschauer haben sich, sofern sie als öffentliche Trichinenschauer weiterhin tätig zu sein wünschen, alle

drei Jahre einer Nachprüfung vor einem hiermit beauftragten beamteten Tierarzte zu unterziehen. Hierbei ist unter

siunngemäßer Anwendung der Bestimmungen in den §5 4 bis6 festzustellen, ob der Prüfling in theoretischer und prak-

tischer Hinsicht die behufs zuverlässiger Ausübung der Trichinen= und Finnenschau erforderlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten besitzt. « «

Die Nachprüfung ist bereits nach zwei Jahren erforderlich und hat im vollen Umfange der &amp; 4 bis 6 statt-

zufinden, wenn der Inhaber des Befähigungsausweises inzwischen als Trichinenschauer amtlich nicht tätig gewesen ist.
Der Ausfall der Nachprüfung ist auf dem Befähigungsausweise von dem prüfenden Tierarzte zu vermerken.
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Herr.....................-...·........................... .......«............. hatam......................................................... vor mir die Nachprüfung

9

gemäß 89 u. der Prüfungsvorschriften v0v bestanden.

Ort und Datum.

Dienststempel. Unterschrift mit Amtsbezeichnung.

Herr hatan,--,vormirdieNachprüfung

gemäß § 9 50 der Prüfungsvorschriften vom bestanden.

Ort und Datum.

Dienststempel. Unterschrift mit Amtsbezeichnung.

Herr — –. H hatam......·....·........·.·........................... vor mir die Nachprüfung

r

gemäß § 9 ,, 4 der Prüfungsvorschriften pv0v......bestanden.

Ort und Datum.

Dienststempel. Unterschrift mit Amtsbezeichnung.
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